
Lehrgänge für Druckerhöhungsanlagen (Trennstationen) und Füll- und Entleerungs-
stationen zur Löschwasserversorgung nach DIN 14462 (von der Konzeption bis zur 
fachgerechten Abnahme 

Feuerlösch- und Löschwasseranlagen sind Einrich-tungen des vorbeugenden Brand-
schutzes und dienen der Brandbekämpfung zur Rettung und dem Schutz von Personen 
(siehe DIN EN 1717). Sind solche Anlagen unmittelbar an die Trinkwasserinstallation 
angeschlossen unterliegen sie besonderen Anforderungen, um die Trinkwasserqualität 
aufrecht zu erhalten. Mit der DIN 1988 Teil 600 werden bereits Ausführung und An-
schluss von Trinkwasserinstallationen in Verbindung mit Feuerlösch- und Brandschutz-
anlagen geregelt. 

Mit der aktuellen Trinkwasserverordnung (TrinkwV), die am 19. Dezember 2019 in 
Kraft getreten ist, werden die Anforderungen zur Pflicht. Die AVB Wasser führt aus, das 
Löschwasseranlagen nur mittels einer Sicherungseinrichtung mit der Trinkwasserins-
tallation verbunden sein dürfen. Auf Seiten des Brandschutzes berührt die Trinkwasser-
verordnung die Betreiber von Objekten mit Wand-hydranten. Betreiber haben dafür zu 
sorgen, dass Wasser, das keine Trinkwasserqualität hat, nicht zurück ins Trinkwasser-
netz fließen darf. Durch den Einbau einer so genannten „Sicherheitseinrichtung“ nach 
Tabelle 1 DIN 1988/600, zum Beispiel in Form einer Druckerhöhungsanlage, kann der 
hygienische Anschluss einer Wandhydrantenanlage an das Trinkwassernetz sicherge-
stellt werden.

ZIELGRUPPE 
Mitarbeiter von Brandschutzfachfirmen und Werkfeuerwehren, die im Bereich der 
Löschwassertechnik tätig sind.

VORAUSSETZUNG 
Teilnehmer müssen über eine Sachkunde-Ausbildung für Löschwassertechnik (DIN 
14462 und DIN EN 671/3) verfügen. Für spätere Arbeiten an den elektrischen Kompo-
nenten ist mindestens ein erfolgreich abgeschlossener Lehrgang zur „Elektrofachkraft 
für festgelegte Tätigkeiten“ erforderlich.

INHALTE

•  Anschlussmöglichkeiten 

von Wandhydranten-

anlagen an das Trink-

wassernetz (Füll- und 

Entleerungsstationen; 

Druckerhöhungsanlagen 

mit drucklosem Vorbe-

hälter)

•  Aufbau einer Drucker-

höhungsanlage und 

Ansteuerung 

•  Systemaufbau von Füll- 

und Entleerungsstatio-

nen und deren Ansteu-

erung

•  Fehlersuche bei Störun-

gen und Mängeln sowie 

deren Beseitigung

•  Abschlussprüfung

SEMINARE DRUCKERHÖHUNGSANLAGEN / 
FÜLL- UND ENTLEERUNGSSTATIONEN



ANMELDUNG PER MAIL AN AKADEMIE@JOCKEL.DE
Die Anmeldefrist endet 7 Tage vor dem jeweiligen Lehrgangsbeginn

Ihr Nutzen •  Sie erhalten eine fundierte Sachkunde zur Beurteilung von Sicherheits-
einrichtungen wie Druckerhöhungsanlagen und FuE-Stationen, um den 
Anschluss von Wandhydranten an das Trinkwassernetz im Hinblick auf 
die Trinkwasserordnung bewerten zu können

•  Sie absolvieren einen Lehrgang in einem ISO-zertifizierten Unternehmen

Abschluss 
Dauer 
Ort
Preis 

 Zertifikat
1 Tag je Kurs, 09:00 h bis 16:00 h  
Remscheid
 349,00 € je Kurs (zzgl. MwSt.), p. P.  
inkl. Mittagessen, Getränken und Unterlagen

Jetzt sparen!  
Preisvorteil bei Kompaktbuchungen im Paket:

Paket I: 

Paket II: 

Paket III: 

13.03.2024   Pumpentechnik (DEA) 
14.03.2024   Füll- und Entleerungsstationen

15.05.2024   Pumpentechnik (DEA) 
16.04.2024    Füll- und Entleerungsstationen

25.09.2024   Pumpentechnik (DEA) 
26.09.2024   Füll- und Entleerungsstationen

Sonderpreis bei Buchung des Seminars Druckerhöhungsanlagen 
und Füll- und Entleerungsstationen 599,00 € (zzgl. MwSt.), p. P. 

SEMINARE DRUCKERHÖHUNGSANLAGEN / 
FÜLL- UND ENTLEERUNGSSTATIONEN

TERMINE

Pumpentechnik 
(DEA)

13.03.2024 

15.05.2024 

25.09.2024 

Füll-und Entlee-

rungsstationen

14.03.2024 
16.05.2024 
26.09.2024



KONTAKT

Uwe Altmann

Leitung Akademie 

+49 2191 9667-621

uwe.altmann@jockel.de

Toni Hillebrand

Fachdozent 

+49 2191 9667-622 

 toni.hillebrand@jockel.de

Assistenz Akademie 

+49 2191 9667-784
+49 2191 9667-54 
akademie@jockel.de

SEMINARE DRUCKERHÖHUNGSANLAGEN / 
FÜLL- UND ENTLEERUNGSSTATIONEN

HIERMIT MELDE ICH FOLGENDE PERSON(EN) AN:

1. Name

Seminar  am 

2. Name

Seminar  am 

3. Name

Seminar  am 

4. Name

Seminar  am 

Datum/Unterschrift: 

Firmenstempel:

ANMELDUNG



Feuerschutz JOCKEL GmbH & Co. KG

Jägerwald 26-30 | 42897 Remscheid

+49 2191 9667-0 |  +49 2191 9667-54 |  info@jockel.de

lt. Wirtschafts-
Woche 47/2016

TEILNAHMEBEDINGUNGEN FÜR LEHRGÄNGE, SEMINARE UND WEBINARE

1. Anmeldungen

Anmeldungen zu Seminaren und Lehrgängen müssen schriftlich erfolgen. Bei Überbelegungen zählt die Reihenfolge der Anmeldungs- 

eingänge. Der Teilnehmer erhält eine verbindliche Anmeldebestätigung vorbehaltlich einer Absage aus wichtigem Grund. Ihre persön- 

lichen Unterlagen werden Ihnen vor Seminarbeginn rechtzeitig zugeschickt.

2. Seminarkosten

Die Seminarkosten sind ohne Abzug bis spätestens zehn Tage vor Lehrgangsbeginn zu begleichen. Seminare unserer Jockel-Road- 

Tour sind ohne Abzug bis spätestens acht Wochen vor Veranstaltungsbeginn zu begleichen. Ohne einen entsprechenden Zahlungs- 

eingang ist eine Teilnahme leider nicht möglich.

3. Stornierungen

Lehrgänge in Remscheid können bis 14 Tage, Online-Webinare bis acht Tage vor Veranstaltungsbeginn storniert werden, ohne dass eine 

Stornierungsgebühr anfällt, oder kostenlos umgebucht werden. Die Stornierung muss schriftlich erfolgen. Entscheidend hierfür ist das 

Datum des Poststempels. Bei einer Stornierung nach dieser Frist bis zum 7. Tag, für Online-Webinare bis zum 4. Tag, vor Seminarbeginn 

werden 10 % der Teilnahmegebühr zur Zahlung fällig. Bei einer späteren Abmeldung werden 20 % des Seminarpreises fällig. Bei Nicht- 

erscheinen oder vorzeitigem Abbruch des Seminars ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten. 

Lehrgänge unserer Jockel-Road-Tour können bis acht Wochen vorher kostenlos storniert werden. Bei einer Stornierung nach dieser  

Frist bis vier Wochen vor Seminarbeginn werden 50 % der Teilnahmegebühr zur Zahlung fällig. Bei einer späteren Abmeldung, Nicht-  

erscheinen oder vorzeitigem Abbruch des Seminars ist die volle Teilnahmegebühr zu entrichten. Es besteht die Möglichkeit im Vorfeld 

bis zum Veranstaltungsbeginn einen anderen Seminarteilnehmer zu benennen.

4. Absage und Änderung

Jockel behält sich vor, Seminare zu verlegen oder abzusagen. In diesem Falle besteht Anspruch auf volle Rückerstattung der Semi- 

nargebühr. Dem Teilnehmer entstehen darüber hinaus keine weitergehenden Ansprüche. Müssen einzelne Unterrichtseinheiten aus

unvorhergesehenem Grund abgesagt werden, erfolgt eine umgehende telefonische Benachrichtigung. Bei Ausfall werden Ersatz-  

termine genannt.

5. Datenspeicherung

Hiermit informieren wir den Teilnehmer darüber, dass wir seine personenbezogenen Daten für Lehrgangszwecke sowie der Zusendung

späterer Informationen, nach Artikel 6 Abs. 1 lit b und f DSGVO, speichern. 

Nähere Informationen hierzu erhalten Sie auf unsere Homepage: www.jockel.de/377-dsgvo-art13-vertrieb.

6. Haftungsausschluss

Bei Nichterreichung des Lehrgangziels wird eine Haftung durch Feuerschutz Jockel ausgeschlossen.

7. Allgemeine Geschäftsbedingungen

Darüber hinaus gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche jederzeit auf www.jockel.de/agb abgerufen werden können.
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